
Der Einsatz unter Atemschutz
darf grundsätzlich nur dann
erfolgen, wenn die Helfer im
Besitz einer gültigen arbeits-
medizinischen Vorsorgeunter-
suchung entsprechend der
Unfallverhütungsvorschrift
„Arbeitsmedizinische Vorsor-
ge“ (GUV-V A4) bzw. berufs-
genossenschaftlichem Grund-
satz G 26 sind und an Filter-
/Atemschutzgeräten ausgebil-
det wurden. Wird eine Voll-
maske mit Filter verwendet, ist
eine arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung nach
G 26. 2 erforderlich. Bei Arbei-
ten mit partikelfiltrierender
Halbmaske FFP 3 ist eine
arbeitsmedizinische Vorsor-
geuntersuchung nach G 26. 1
erst dann erforderlich, sofern
die Tragedauer 30 Minuten

pro Arbeitstag überschreitet.
Dies kann z.B. bei hauptamt-
lichen Kräften, die während
ihrer Arbeitszeit überwiegend
bzw. ausschließlich mit FFP3
Halbmasken arbeiten, der Fall
sein. Ehrenamtliche Kräfte, die
zeitlich befristet und mit aus-
reichend Erholungspausen
eingesetzt werden, sind von
der arbeitsmedizinische Vor-
sorge in der Regel nicht
betroffen.

Eine Impfung mit dem aktuel-
len humanen Influenza-Impf-
stoff bietet keinen Schutz vor
Infektionen durch hochpatho-
gene aviäre Influenzaviren.
Sie kann jedoch Infektionen
mit den aktuell zirkulierenden
menschlichen Grippeviren ver-
hindern. Damit wird die Gefahr
von Doppelinfektionen mit
humanen Influenzaviren und
Erregern der Geflügelpest und
somit das Risiko der Entste-
hung neuer humanpathogener
Virusvarianten verringert.

Beim akuten Auftreten von
Krankheitssymptomen, wie
Bindehautentzündungen und
den grippeähnlichen Sympto-
men Fieber, Atemnot und Hus-
ten nach Aufenthalt oder
Tätigkeiten in den Gefähr-
dungsbereichen (Inkubations-
zeit 2 – 14 Tage), soll eine ärzt-
liche Vorstellung mit dem 
Hinweis auf den Kontakt zu
infizierten oder krankheitsver-
dächtigen Tieren, Menschen
oder Materialien stattfinden.
Durch eine frühzeitige Diagno-
se und Einleitung einer antivi-
ralen Therapie können schwe-
re Krankheitsverläufe abge-
schwächt bzw. vermieden 
werden.

• Merkblatt „Empfehlungen
für Führungskräfte im Kata-
strophenschutz im Zusam-
menhang mit der Vogelgrip-
pe“, Stand 24. Februar 2006
des Bundesamts für Bevöl-
kerungsschutz und Kata-
strophenhilfe,

• Beschluss des Ausschusses
für biologische Arbeitsstoffe
(ABAS) Nr. 608 „Empfehlung
spezieller Maßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten
vor Infektionen durch hoch-
pathogene aviäre Influenza-
viren (Klassische Geflügel-
pest, Vogelgrippe)“,
22. Februar 2006,

• Beschluss des Ausschusses
für biologische Arbeitsstoffe
(ABAS) Nr. 609 „Arbeits-
schutz beim Auftreten von
Influenza unter besonderer
Berücksichtigung des Atem-
schutzes“, Mai 2005,

• GUV-R 190 „Benutzung von
Atemschutzgeräten“

• GUV-V A4 „Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge“

• GUV-V C53 „Feuerwehren“
• FwDV 500 „Einheiten im

ABC-Einsatz“.

Die Bilder wurden freund-
licherweise von der Feuerwehr
Geiselbullach zur Verfügung
gestellt.

• Bundesverband
der Unfallkassen
www.unfallkassen.de

• Robert Koch Institut
www.rki.de

• Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastro-
phenhilfe
www.bbk.bund.de

• Ausschuss für biologische
Arbeitsstoffe der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA)
www.baua.de

• Friedrich Löffler Institut
www.fli.bund.de

Für Einsatzkräfte

Schutz vor der Vogelgrippe
–  Feuerwehr
–  Hilfeleistungsorganisationen

Informationen – zusammengestellt von der
Fachgruppe „Feuerwehren-Hilfeleistung“
des BUK

Bundesverband
der Unfallkassen

5. Arbeitsmedizinische Vorsorge 6. Impfung 7. Arbeitsmedizinische
Nachsorge

8. Quellen 9. Weitere
Informationen
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Die Klassische Geflügelpest ist
eine akute, äußerst anste-
ckende und sehr verlustreich
verlaufende Viruserkrankung,
die bei allen Geflügel- und vie-
len Wildvögelarten auftritt und
durch unterschiedliche
Influenza-A-Viren der Sub-
typen H5 oder H7 verursacht
werden kann. Die 2003 in
Europa aufgetretene Geflügel-
pest war auf das Influenza-A-
Virus des Subtyp H7N7
zurückzuführen. Die seit 2004
vermehrt in Südostasien und
nachfolgend in Europa auf-
tretenden Todesfälle von Wild-
und Hausgeflügel werden
durch das hochpathogene avi-
äre Influenzavirus vom Subtyp
H5N1 verursacht. Die hochpa-
thogenen aviären Influenza-
viren werden in die Risiko-
gruppe 3 nach Biostoffverord-
nung eingestuft.

Infizierte Tiere scheiden das
Virus in hohen Konzentratio-
nen mit allen Körpersekreten
(Kot, Speichel, Tränenflüssig-
keit) aus, wobei insbesondere
der Kot eine hohe Infektiosität
aufweist.

Nach derzeitigen Erkenntnis-
sen kann die Übertragung auf
den Menschen sowohl aero-
gen als auch durch Schmierin-
fektionen über die Schleim-
häute erfolgen. Ein direkter
Kontakt mit den infizierten
Tieren, deren Ausscheidungen
oder kontaminierten Produk-
ten bzw. Materialien, sowie
eine hohe Virendosis er-
scheint für eine Übertragung
erforderlich zu sein. Eine indi-
rekte Übertragung über die
Luft ist bei starker Staub-
entwicklung und bei Aerosol-
bildung ebenfalls möglich.

Eine Einsatzplanung soll
erstellt werden (z.B. für das
Einsammeln, Bergen und Ent-
sorgen von verendeten Wild-
vögeln und anderen infek-
tionsverdächtigen Tierkada-
vern, weiträumige Desinfek-
tionsmaßnahmen). Die Vor-
gaben der Feuerwehr-Dienst-
vorschrift (FwDV) 100 „Füh-
rung und Leitung im Einsatz“
und FwDV 500 „Einheiten im
ABC-Einsatz“ sind dabei zu
beachten. Sämtliche Einsatz-
kräfte sind im Vorfeld über die
Vorgehensweisen zu unterwei-
sen (z.B. auch über die Über-
tragungswege und -möglich-
keiten, Hygienemaßnahmen,
etc.), gegebenenfalls ist 
hierzu der Betriebsarzt hinzu-
zuziehen.

1. Allgemeines 2. Vorbereitungen 3. Persönliche Schutzausrüstung 4. Dekontamination/Desinfektion

Grundsätzlich ist bei allen
Einsätzen dieser Art eine vor-
herige Rücksprache mit den
zuständigen Behörden (z.B.
Veterinäramt, Gesundheits-
amt, Ordnungsamt, dies ist
z.T. unterschiedlich je nach
Bundesland geregelt) erfor-
derlich.

Bei direktem Kontakt mit
Vogelgrippeviren bzw. dem
Verdacht darauf (z.B. Einsam-
meln von toten Wildvögeln
bzw. Tierkadavern, Durchfüh-
rung von Desinfektionsmaß-
nahmen in Schutzzonen) sol-
len folgende Schutzmaßnah-
men ergriffen werden:
• körperbedeckende Arbeits-

kleidung, je nach Tätigkeit
flüssigkeitsdichter Schutz-
anzug/Spritzschutzanzug
oder Overall, in der Regel
Typ 4 Anzug (bei Arbeiten
in trockener Umgebung),
gegebenenfalls Typ 3 (bei
Arbeiten in feuchter Umge-
bung), z.B. nach EN 466,

• eine die Haare vollständig
abdeckende Kopfbedeckung
(z.B. Kapuze des Einweg-
overalls),

• flüssigkeitsdichte, desinfi-
zierbare Stiefel (z.B. Gum-
mistiefel nach EN 345 
Teil 2 S5),

• flüssigkeitsdichte, desinfi-
zierbare Schutzhandschuhe
(z.B. nach DIN 374 Teil 1),
gegebenenfalls Einmalhand-
schuhe als Unterziehhand-
schuhe (z.B. nach EN 455),

• Atemschutzvollmaske mit
hoher Abscheideleistung
(z.B. ABEK2 Hg P3-Filter
nach EN 141), alternativ par-
tikelfiltrierende Halbmaske
FFP3. Bei Verwendung von
partikelfiltrierenden Halb-
masken FFP3 ist ein Augen-
schutz in Form einer eng
anliegenden Schutzbrille
mit Seitenschutz erforder-
lich.

Die Übergänge vom flüssig-
keitsdichten Overall zu Stie-
feln, Handschuhen und Maske
sollten in geeigneter Weise
mit Klebeband abgeklebt wer-
den.

Die Möglichkeit einer
anschließenden Dekontamina-
tion/Desinfektion nach FwDV
500 ist unbedingt sicherzu-
stellen. Vor einem neuen
Tätigkeitsabschnitt sowie vor
Arbeitspausen, ist die persön-
liche Schutzkleidung außer-
halb der kontaminierten Be-
reiche an dafür vorgesehenen
Stellen abzulegen und in dicht
schließenden Behältnissen
aufzubewahren. Anschließend
ist sie einer fachgerechten
Reinigung/Desinfektion bzw.
Entsorgung zuzuführen, damit
es zu keiner Verschleppung
von Krankheitserregern kom-
men kann. Die Desinfektions-
maßnahmen werden von den
zuständigen Behörden ange-
ordnet. Die Hände sind mit
einem geeigneten, gelisteten
viruziden Desinfektionsmittel
zu desinfizieren, wobei die
Einwirkungszeit besonders zu
beachten ist. Gesicht und

kontaminierte Hautareale sind
gründlich zu reinigen, bevor-
zugt mit einer desinfizieren-
den Waschlotion. Sowohl bei
länger dauernden Maßnah-
men als auch beim Einsatz mit
besonderer, arbeitsspezifi-
scher Schutzkleidung (z.B.
Arbeitshandschuhe, wieder
verwendbare spezialisierte
textile Schutzkleidung) sollen
die Einsatzkräfte nach dem
Ablegen der Arbeits- und
Schutzkleidung duschen und
danach ihre normale Beklei-
dung wieder anlegen.
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